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Thema: 

Radwegeführung entlang der Berkelpromenade im Bereich der Davidstraße 

Grundlage: 

Diskussion zum Tagesordnungspunkt 5 der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und 
Bauen vom 27.06.2018: Bebauungsplan Nr. 150/1 "Innenstadt-Bereich Davidstraße", Vorlage: 
105/2018 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der Planungen zum Bau der Berkelpromenade wurde die Führung der Radfahrer über 
die querenden Straßen gemeinsam durch die Straßenverkehrsbehörde, die Kreispolizeibehörde 
und die Verkehrsplanungsabteilung eingehend geprüft.  

Ziel der Planungen war ursprünglich eine Bevorrechtigung der Radfahrer, die entlang der Berkel-
promenade fahren, gegenüber dem querenden Verkehr. Aufgrund der unzureichenden Sichtbezie-
hungen zwischen den Verkehrsteilnehmern ist eine solche bevorrechtige Führung in der Querung 
des Wiemannweges über den Schützenring nicht möglich. Aufgrund der räumlichen Nähe wurde 
in der Folge zugunsten einer einheitlichen Regelung auch am Katthagen auf eine Bevorrechtigung 
der Radfahrer verzichtet. 

In der Querung der Berkelpromenade über die Davidstraße sind weniger die Sichtbeziehungen 
zwischen den Verkehrsteilnehmern auf der Berkelpromenade und der Davidstraße als kritisch an-
zusehen. Probleme bereitet vielmehr die Ausfahrt aus der Tiefgarage unter der Kupferpassage. 
Diese liegt unmittelbar neben der Berkelpromenade. Der Autofahrer verlässt die Ausfahrt nach 
rechts in Richtung Süringstraße. Hier hat er keine Chance, den von rechts hinten (aus Richtung 
Poststraße) kommenden Radfahrer rechtzeitig zu sehen. Eine nachhaltige Verbesserung wäre nur 
dann möglich, wenn dem Autofahrer nach der Ausfahrt und nach dem Einbiegen in die Davidstraße 
eine Aufstellmöglichkeit geboten werden könnte, von der er Einsicht in die Berkelpromenade neh-
men könnte. Aufgrund des geringen Abstandes zwischen Tiefgaragenausfahrt und Berkelprome-
nade ist dies nicht möglich. 

Aus diesem Grund sprachen sich alle Beteiligten aus Gründen der Verkehrssicherheit gegen eine 
Bevorrechtigung der Berkelpromenade gegenüber der Davidstraße aus, auch wenn die Bevorrech-
tigung grundsätzlich befürwortet wird. Diese Einschätzung besteht weiterhin unverändert. 
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Anlage 1: Planausschnitt 
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Anlage 2: Bestandsbild 
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